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Corona Hilfen – FRIST 31.08.
Wir haben Ihnen die wesentlichen Fakten der aktuell geltenden Corona-Hilfen 
in der Bundesrepublik Deutschland zusammengestellt und dabei den Fokus 
im Wesentlichen auf Gastronomie und Hotellerie gelegt.
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Verpassen Sie nicht die Fristen zur Beantragung der verschiedenen Corona-Hilfen der Bundesregierung
 
 1. Überbrückungshilfe II ››› Beantragungsfrist ist am 31.03.2021 abgelaufen
 2. November- und Dezemberhilfe ››› Beantragungsfrist bis zum 30.04.2021
 3. Überbrückungshilfe 3 ››› Beantragungsfrist bis zum 31.08.2021
 4. Neustarthilfe ››› Beantragungsfrist bis zum 31.08.2021

Zu 2.: November- und Dezemberhilfe

Die außerordentliche Wirtschaftshilfe des Bundes unterstützt Unternehmen, Selbständige und Vereine, 
die von den Schließungen ab 2. November 2020 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen sind.
Für die Dauer der Schließungen im November bzw. Dezember 2020 erhalten Betroffene einen einmali-
gen Zuschuss von bis zu 75 Prozent des jeweiligen Umsatzes im November bzw. Dezember 2019.
Die Antragsstellung erfolgt entweder direkt oder über einen prüfenden Dritten. 

Wer kann die November- und Dezemberhilfe beantragen?

   Direkt betroffene Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen, deren zeitweise 
Schließung aufgrund der Corona-Maßnahmen im November 2020 angeordnet wurde. Veranstaltungs-
stätten werden als direkt betroffene Unternehmen angesehen.

Beispiel: Ein Restaurant muss im November geschlossen bleiben und hat deshalb keine Einnahmen.  
Im November 2019 belief sich der Umsatz auf 40.000 Euro. Dieser Betrieb erhält einen Zuschuss von 
75 Prozent, also 30.000 Euro. 

Was und wie wird gefördert?

Betroffene Unternehmen erhalten einen einmaligen Zuschuss von bis zu 75 Prozent des jeweiligen  
Umsatzes im November bzw. Dezember 2019 für die Dauer der Schließungen im November bzw.  
Dezember 2020. Werden im November trotz Schließung Umsätze erzielt, werden diese bis zu einer 
Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes nicht angerechnet. 
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Die Überbrückungshilfe, das Kurzarbeitergeld und andere staatliche Leistungen, die für den Förderzeit-
raum November 2020 gezahlt werden, werden angerechnet. Zu beachten sind die beihilferechtlichen 
Vorschriften.

Wie stellen Sie den Antrag?

Der Erstantrag kann bis 30. April 2021 von einem Steuerberater, einem Wirtschaftsprüfer, einem 
Rechtsanwalt sowie über vereidigte Buchprüfer gestellt werden. Automatisch wird ein Abschlag  
i.H.v. 50 Prozent (maximal 50.000 Euro) gewährt.

Zu 3.: Überbrückungshilfe III

Mit der Überbrückungshilfe III werden Unternehmen, Soloselbständige und Freiberufliche aller  
Branchen mit einem Jahresumsatz bis zu 750 Millionen Euro gefördert. Die Antragstellung erfolgt  
über einen prüfenden Dritten, wie bei der November-/Dezemberhilfe.

Die Antragsfrist endet am 31. August 2021

Was ist neu:

   Fixkostenzuschüsse für Monate mit Umsatzeinbußen von mindestens 30 Prozent zwischen Novem-
ber 2020 und Juni 2021

   Förderhöchstbetrag pro Monat: 1,5 Millionen Euro.

   Mehr Fixkosten erstattungsfähig: z.B. auch bauliche Modernisierungs-, Renovierungs- oder  
Umbaumaßnahmen bis zu 20.000 Euro pro Monat zur Umsetzung von Hygienekonzepten (auch 
rückwirkend bis März 2020); Investitionen in Digitalisierung (z.B. Aufbau eines Onlineshops,  
Eintrittskosten bei großen Plattformen) einmalig bis zu 20.000 Euro.

Wer kann die Förderung beantragen? 

Unternehmen, Soloselbständige und Freiberufler bis zu einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro im 
Jahr 2020 sowie gemeinnützige Unternehmen und Organisationen aus allen Branchen. 
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Voraussetzung sind Corona-bedingte Umsatzeinbrüche von mindestens 30 Prozent in jedem Monat, 
für den der Fixkostenzuschuss beantragt wird. Maßgeblich für den Vergleich ist der Referenzmonat im 
Jahr 2019. Für Unternehmen, die zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 30. April 2020 gegründet 
wurden, gelten besondere Vorschriften. Unternehmen, die November- und/oder Dezemberhilfe erhal-
ten, sind für diese Monate nicht antragsberechtigt.

Wie stellen Sie den Antrag?

Der Antrag kann über einen Steuerberater, einen Wirtschaftsprüfer, einen Rechtsanwalt sowie über  
vereidigte Buchprüfer gestellt werden. Die Kosten werden bezuschusst.

Was und wie wird gefördert?

Erstattet werden:

    bis zu 100 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei mehr als 70 Prozent Umsatzeinbruch 

    bis zu 60 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei 50 Prozent bis 70 Prozent Umsatzeinbruch

    bis zu 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei mindestens 30 Prozent Umsatzeinbruch

(Umsatzeinbruch jeweils im Vergleich zum Vergleichsmonat des Jahres 2019). Junge Unternehmen 
können andere Umsatzzahlen heranziehen.

Beispiel 1: Ein Restaurant ist geschlossen, die Umsatzeinbußen liegen trotz Außerhausverkauf bei über 
70 Prozent. Die monatlichen Fixkosten von 10.000 Euro werden zu 100 Prozent erstattet (10.000 Euro). 
Der Betrieb hat im Juni und Juli 2020 20.000 Euro in bauliche Hygienemaßnahmen investiert – davon 
werden ebenfalls 100 Prozent erstattet (20.000 Euro).

Kann die Überbrückungshilfe III beantragt werden, wenn man vorher schon andere Hilfen erhalten 
hatte?

Ja. Leistungen aus der Überbrückungshilfe II für November und Dezember 2020 werden angerechnet. 
Unternehmen, die November-/Dezemberhilfe erhalten, können aber für die Monate November und  
Dezember 2020 keine Anträge auf Überbrückungshilfe III stellen. 
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Zu 4.: Neustarthilfe

Mit der Neustarthilfe werden Soloselbständige und kleine Kapitalgesellschaften unterstützt, deren wirt-
schaftliche Tätigkeit im Förderzeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021 Corona-bedingt eingeschränkt ist, 
die aber nur geringe betriebliche Fixkosten haben und für welche die Fixkostenerstattung im Rahmen 
der Überbrückungshilfe III daher nicht in Frage kommt. Alternativ zur Überbrückungshilfe III können Sie 
einmalig die Neustarthilfe von bis zu 7.500 Euro (bzw. im Falle von Kapitalgesellschaften mit mehreren 
Gesellschaftern bis zu 30.000 Euro) beantragen. Die Förderhöhe beträgt 50 Prozent eines sechsmona-
tigen Referenzumsatzes, der auf Basis des Jahresumsatzes 2019 berechnet wird. Haben die Soloselb-
ständigen bzw. die Kapitalgesellschaften im Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 Umsatzeinbußen von 
über 60 Prozent zu verzeichnen, dürfen sie die Neustarthilfe in voller Höhe behalten. Andernfalls ist die 
Neustarthilfe (anteilig) zurückzuzahlen.
Eine gleichzeitige Antragstellung für eine Fixkostenerstattung im Rahmen der Überbrückungshilfe III 
ist nicht möglich. Soloselbständige können den Antrag direkt oder über einen prüfenden Dritten stellen. 
Soloselbständige mit Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaften müssen den Antrag über einen 
prüfenden Dritten stellen. Die Auszahlung der Neustarthilfe erfolgt in der Regel wenige Tage nach An-
tragstellung.

Die Antragsfrist endet am 31. August 2021

Weitere und genaue Details finden sie hier: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendige-1735010

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html 

Alle Angaben ohne Gewähr.

Herzlichst Ihr
Bahama Team


